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Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Porta Westfalica vom  
07.07.2000 in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 14.12.2010 

 
(Abfallsatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW., S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW 2009, S. 950), der §§ 8 und 9 des 
Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 21. Juni 1988, zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 780), des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. I, S. 
2705 ff.), zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Ablösung des AbfallverbringerG und zur Änd. 
weiterer Rechtsvorschriften vom 19.Juli 2007 (BGBl. I S. 1462), § 7 der Gewerbeabfall-
Verordnung vom 19.06.2002 (BGBl. I 2002, S.1938ff) sowie des § 17 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I, 
S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.07.2006 (BGBl. I 2006, S. 1466) hat der Rat 
der Stadt Porta Westfalica in seiner Sitzung am 13.12.2010 folgende 5. Änderungssatzung 
beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
Aufgaben und Ziele 

 
(1) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und 

dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird als „kom-
munale Abfallentsorgungseinrichtung“ bezeichnet und bildet eine rechtliche und wirt-
schaftliche Einheit. 

 
(2) Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich 

zugewiesen sind: 
 

1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen. 
 

2. Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und 
Entsorgung von Abfällen. 

 
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach 

den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 
 

4. Einsammlung und Befördern von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der 
Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet. 

 
(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung. Lagerung, Verbrennung und Deponierung der 

Abfälle wird vom Kreis Minden-Lübbecke nach einer von ihm hierfür erlassenen Abfall-
satzung wahrgenommen. 

 
(4) Die Stadt kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach den Absätzen 1 - 3 Dritter be-

dienen. 
 
(5) Die Stadt wirkt darauf hin, dass bei Veranstaltungen, die auf Grundstücken oder in öffent-

lichen Einrichtungen der Gemeinde durchgeführt werden, die Maßgaben des § 2 LAbfG 
NW beachtet und insbesondere vorrangig Gebrauchsgüter verwendet werden, die sich 
durch Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen. 
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§ 2 
Abfallentsorgungsleistungen der Stadt 

 
(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt umfasst das Einsammeln und Befördern der 

Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstationen des Kreises, wo 
sie sortiert, verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Wiederverwertbare Abfälle 
werden getrennt eingesammelt und befördert, damit sie einer Verwertung zugeführt wer-
den können. 

 
(2) Im einzelnen erbringt die Stadt gegenüber dem Benutzern der kommunalen Abfallentsor-

gungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen: 
 

1. Einsammeln und Befördern von Restmüll. 
 

2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Unter Bioabfällen sind hierbei alle im Ab-
fall enthaltenen biologisch abbaubaren nativ- und derivativ –organischen Abfallanteile 
zu verstehen, d. h. alle im Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren organischen Ab-
fallanteile wie z. B. Speisereste, Zimmer- und Gartenpflanzen, Sträucher, Strauch- 
und Baumastschnitt, Rasenschnitt und sonstige Gartenabfälle.  

 
3. Einsammeln und Befördern von Altpapier. 

 
4. Einsammlung und Beförderung von sperrigen Abfällen (Sperrmüll). 

 
5. Einsammeln und Befördern und Annahme von Elektro- und Elektronikschrott nach 

dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und nach § 16 Abs. 2 dieser Satzung. 
 

6. Einsammeln und Befördern von schadstoffhaltigen Abfällen in stationären Sammel-
stellen oder mit Schadstoffmobilen. 

7. Information und Beratung über die Vermeidung, Verwertung, und Entsorgung von Ab-
fällen. 

 
8. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenpapierkörben. 

 
9. Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zu-

gänglichen Grundstücken.  
 

Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt durch eine grundstücksbezogene Ab-
fallentsorgung mit Abfallgefäßen (Restmüll, Bioabfall, Papier) und Abfallsäcken für Ein-
wegwindeln als Teil des Restmülls, durch grundstücksbezogene Sammlungen im Holsys-
tem (Sperrmüllabfuhr, Haushaltsgroßgeräte [ab dem 24.03.2006]) sowie durch eine ge-
trennte Einsammlung von Abfällen außerhalb der regelmäßigen grundstücksbezogenen 
Abfallentsorgung (Glas, Grünabfall, Korken, Batterien, Grünannahmestelle für Strauch- u. 
Grünschnitt auf dem Betriebsgelände der Firma Tönsmeier, Erfassung von schadstoffhal-
tigen Abfällen über das Schadstoffmobil, Annahme von Elektro-Altgeräten im Rahmen 
des ElektroG ab dem 24.03.2006 auf dem Betriebsgelände der Firma Tönsmeier). 
 
Die näheren Einzelheiten sind in den §§ 4, 10 – 16 dieser Satzung geregelt. 

 
(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verkaufsverpackungen aus 

Glas, Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im Rahmen des privatwirtschaftlichen Dualen 
Systems Deutschland AG. Die Stadt wird insoweit nur als Vermittler tätig. 
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§ 3 
Ausgeschlossene Abfälle 

 
Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt sind gem. § 15 Abs. 3 KrW-/AbfG mit Zu-
stimmung der zuständigen Behörde ausgeschlossen: 
 
(1) Abfälle, die vom Kreis Minden-Lübbecke nach dessen Satzung ausgeschlossen sind 

oder werden (nicht im Positiv-Katalog enthalten), sowie Altöl. ölverschmutzter Bodenaus-
hub, Erdaushub, Bauschutt, Baustoffe, Straßenaufbruch und Baustellenabfälle. 

 
(2) Folgende Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 24 KrW-/AbfG einer 

Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrichtungen tat-
sächlich zur Verfügung stehen und bei denen die Stadt nicht durch Erfassung als ihr 
übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt (§ 15 Abs. 3 Satz 1 KrW-/AbfG):     
Einweg-Verkaufs-Verpackungen 
 

(3) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, 
insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach Art, Menge oder 
Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesammelt, be-
fördert oder beseitigt werden können oder die Sicherheit der umweltverträglichen Besei-
tigung im Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplänen des Landes durch einen anderen 
Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist (§ 15 Abs. 3 Satz 2 KrW-/AbfG). 

 
(4) Die Stadt kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung der zuständigen 

Behörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für den Ausschluss nicht mehr vorliegen 
(§ 15 Abs. 3 Satz 3 KrW-/AbfG). 

 
(5) Vom Einsammeln und Befördern sind Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als priva-

ten Haushaltungen ausgeschlossen, soweit Dritten (§ 16 Abs. 2 KrW-/AbfG), Verbänden 
(§ 17 Abs. 3 KrW-/AbfG) oder Einrichtungen (§ 18 Abs. 2 KrW-/AbfG) Pflichten zur Ent-
sorgung von Abfällen übertragen worden sind. 

 
 
 

§ 4 
Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen 

 
(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen Schadstoffbelastung 

zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen (ge-
fährliche Abfälle i. S. d. § 3 Abs. 8 Satz 1 KrW-/AbfG) werden vom Kreis Minden-
Lübbecke mit den von ihm betriebenen stationären Sammelstellen und mobilen Sammel-
fahrzeugen angenommen. Dies gilt auch für Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus 
Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den in Satz 1 genannten Abfällen 
entsorgt werden können. 

 
(2) Gefährliche Abfälle dürfen nur in haushaltsüblichen Mengen zu den in der Stadt bekannt-

gegebenen Terminen an den Sammelfahrzeugen angeliefert werden. Die Standorte der 
Sammelfahrzeuge werden von der Stadt bekanntgegeben. 
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§ 5 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist im Rahmen der 

§§ 2 bis 4 dieser Satzung berechtigt, von der Stadt den Anschluss seines Grundstückes 
an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung zu verlangen (Anschlussrecht). 

 
(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der Stadt haben im 

Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die auf ihren Grundstücken oder sonst 
bei ihnen anfallenden Abfälle der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlas-
sen (Benutzungsrecht). 

 
 
 

§ 6 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstückes ist verpflichtet, 

sein Grundstück an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschließen, wenn 
das Grundstück von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wird (An-
schlusszwang). Der Eigentümer eines Grundstückes als Anschlusspflichtiger und jeder 
andere Abfallbesitzer (z. B. Mieter, Pächter) auf einem an die kommunale Abfallentsor-
gung angeschlossenen Grundstück ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 4 die auf 
seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung und Abfälle 
zur Verwertung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benut-
zungszwang). Abfälle aus privaten Haushaltungen sind nach § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-
/AbfG i.V.m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der pri-
vaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grund-
stücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallstellen wie Wohn-
heimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens. 

 
(2) Eigentümer von Grundstücken oder Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, die 

nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z. B. gewerblich/industriell genutzt werden, 
haben gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken 
Abfälle zur Beseitigung im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrW-/AbfG anfallen. 
Sie haben nach § 7 Satz 4 der Gewerbeabfall-Verordnung für gewerbliche Siedlungsab-
fälle im Sinne des § 2 Nr. 1 GewAbfV eine Pflicht-Restmülltonne zu benutzen. Gewerbli-
che Siedlungsabfälle sind nach § 2 Nr. 1 GewAbfV, Siedlungsabfälle aus anderen Her-
kunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Abfallverzeichnis-
Verordnung aufgeführt sind,  insbesondere gewerbliche und industrielle Abfälle, die Ab-
fällen aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit und Zusammensetzung 
ähnlich sind sowie Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen. 

 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch für Grund-

stücke, die anderweitig z.B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten Haushal-
tungen zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt genutzte Grundstücke). Die 
Nutzung einer gemeinsamen Restmülltonne durch die privaten Haushaltungen und die 
Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen ist auf Antrag möglich. 

 
(4) Zur Erfüllung der Anforderung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und des 

Landesabfallgesetzes sind „Abfälle zur Verwertung“ bereits an der Abfallstelle vom Ab-
fallbesitzer oder -erzeuger von „Abfällen zur Beseitigung“ getrennt zu halten. 

 
(5) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen wird im Einzelfall durch Ausnahmegenehmi-

gung nach § 27 Abs. 2 KrW-/AbfG durch die örtliche Ordnungsbehörde zugelassen. 
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§ 7 
Ausnahmen vom Benutzungszwang 

 
Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht, 
 
- soweit Abfälle gem. § 3 Abs. 1, 2, 3 und 5 dieser Satzung von der kommunalen Abfall-

entsorgungseinrichtung ausgeschlossen sind. 
 
- soweit Dritten oder privaten Entsorgungsverbänden Pflichten zur Verwertung oder Besei-

tigung von Abfällen nach §§ 16 Abs. 2, 17 Abs. 3, 18 Abs. 3 KrW-/AbfG übertragen wor-
den sind (§13 Abs. 2 KrW-/AbfG). 

 
- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer Rechtsverordnung 

nach 3 24 KrW-/AbfG unterliegen und die Stadt an deren Rücknahme nicht mitwirkt (§ 13 
Abs. 3 Nr. 1 KrW-/AbfG). 

 
- soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 25 KrW-/AbfG freiwillig 

zurückgenommen werden, wenn dem zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber ein 
Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach § 25 Abs. 3 oder Abs. 6 KrW-/AbfG erteilt 
worden ist (§ 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 a KrW-/AbfG). 

 
- soweit Abfälle, die nicht gefährlich sind, durch gemeinnützige Sammlung einer ordnungs-

gemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden (§ 13 Abs. 3 Nr. 2 KrW-/AbfG). 
 
- soweit Abfälle, die nicht gefährlich sind, durch gewerbliche Sammlungen einer ordnungs-

gemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, soweit dies der Stadt nachge-
wiesen worden ist und nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (§ 13 
Abs. 3 Nr. 3 KrW-/AbfG). 

 
 
 

§ 8 
Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang 

an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 
 
(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Entsorgungseinrichtung be-

steht bei Grundstücken, die von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wer-
den, soweit der Anschluss- und/oder Benutzungspflichtige nachvollziehbar und schlüssig 
darlegt, dass er nicht nur willens, sondern auch fachlich und technisch in der Lage ist, al-
le auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe ordnungsgemäß und schad-
los i. S. d. § 5 Abs. 3 KrW-/AbfG so zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z. B. 
Ratten), nicht entsteht. (Eigenverwertung). Die Stadt stellt auf der Grundlage der Dar-
legung des Anschluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob und inwieweit eine Aus-
nahme vom Anschluss- und Benutzungszwang gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz 
KrW-/AbfG besteht. 

 
(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei Grundstücken, die 

nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z. B. industriell/gewerblich genutzt oder 
gewerblich genutzt werden, wenn der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nachweist, dass er 
die bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbe-
seitigung) und keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung der Abfäl-
le zur Beseitigung erfordern. Die Stadt stellt auf der Grundlage der Darlegung des An-
schluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom Anschluss- und 
Benutzungszwang gem. § 13 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrW-/AbfG besteht. 
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§ 9 
Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 

 
Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Befördern durch die Stadt gem. § 3 
dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke des Verwer-
tens, Behandelns, Lagerns oder Ablagerns entsprechend der Satzung über die Abfallentsor-
gung im Kreis Minden-Lübbecke in der jeweils gültigen Fassung zu der vom Kreis angege-
benen Sammelstelle, Behandlungsanlage oder Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder 
befördern lassen. Soweit der Kreis das Behandeln oder Ablagern dieser Abfälle ebenfalls 
ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum Zwecke des Behandelns, Lagerns oder Ablagerns 
zu einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern 
zu lassen. 
 
 
 

§ 10 
Abfallbehälter und Abfallsäcke 

 
(1) Die Stadt bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, Anzahl und Zweck der 

Abfallbehälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, ob und wie die Abfälle voneinan-
der getrennt zu halten sind sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Abfuhr. 

 
(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfallbehälter zugelassen: 

60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1.100 l für Restmüll („graue Tonne“), 60 l, 80 l, 120 l, 240 l für Bio-
abfall („Biotonne“), 120 l, 240 l für Papier, Pappe, („blaue Tonne“). Für das Einsammeln 
von Einwegwindeln als Teil des Restmülls sind außerdem Windelsäcke zugelassen. 

 
 
 

§ 11 
Anzahl und Größe der Abfallbehälter 

 
(1) Jedes Grundstück enthält: 
 

a) einen grauen Behälter für Restmüll. 
Das erforderliche Behältervolumen richtet sich nach der Menge des 4-wöchentlich 
durchschnittlich auf dem Grundstück anfallenden Abfalls. Der Grundstückseigentü-
mer hat ein entsprechendes Behältervolumen zu beantragen. Die Stadt bestimmt 
Größe und Anzahl der Abfallbehälter. 

b) eine Biotonne für organischen Abfall, 
c) eine blaue Tonne für Papier, 
d) gelbe Abfallsäcke für Metalle, Kunststoffe, Verbundstoffe (insbesondere Verkaufsver-

packungen aus diesen Materialien. 
 
(2) Wird festgestellt, dass ein oder mehrere vorhandene Abfallbehälter für die Aufnahme 

einer regelmäßig anfallenden Abfallart (z. B. Restmüll, Bioabfall) nicht ausreichen und ist 
ein zusätzlicher Abfallbehälter oder ein Abfallbehälter mit größerem Fassungsvolumen 
nicht beantragt worden, so haben die Anschlusspflichtigen nach schriftlicher Aufforde-
rung durch die Stadt den/die erforderlichen Abfallbehälter bei der Stadt anzufordern. 
Kommen sie dieser Aufforderung nicht nach, so haben sie die Aufstellung des/der erfor-
derlichen Abfallbehälter(s) durch die Stadt zu dulden. 
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(3) Bei grobem Missverhältnis zwischen den angemeldeten Abfallbehältern und der ermittel-
ten Einwohner- bzw. Einwohnergleichwerte eines angeschlossenen Grundstücks kann 
die Stadt die erforderlichen Abfallbehälter zusätzlich zur Verfügung stellen und abrech-
nen. 

 
 
 

§ 12 
Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter  

 
(1) Die nach dieser Satzung für die grundstücksbezogene Entsorgung zugelassenen Abfall-

gefäße und Abfallsäcke sind am Abholtag bis 6:00 Uhr am straßenseitigen Gehwegrand 
oder Straßenrand so aufzustellen, dass das Abholen des Abfalls ohne besondere 
Schwierigkeiten und ohne Zeitverlust möglich ist und der Straßenverkehr nicht gefährdet 
oder behindert wird. Nach der Leerung sind die Abfallbehälter unverzüglich von dem 
Gehweg oder der Straße zu entfernen. Anweisungen der Stadt zum Standplatz in dem öf-
fentlichen Verkehrsraum sind zu befolgen. 

 
(2) Wo Grundstücke aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Müllsammelfahrzeugen 

nicht angefahren werden können, weil die Straße zum Beispiel als Sackgasse nicht über 
eine ausreichende Wendemöglichkeit verfügt und sie auch nicht rückwärts befahren wer-
den darf, die Straße nicht über die erforderliche Breite, Befestigung oder das vorge-
schriebenen Lichtraumprofil verfügt, oder es sich um eine Privatstraße handelt, sind die 
Abfallgefäße/-säcke an der nächsten von den Müllsammelfahrzeugen befahrbaren Stra-
ße zum Abholen bereit zu stellen. Gleiches gilt bei vorübergehender Sperrung der Straße 
oder Behinderung der Zufahrt z.B. aufgrund von Baustellen. Im Einzelfall kann die Stadt 
den Standort bestimmen, an dem die Abfallbehälter/-säcke zum Abholen bereit zu stellen 
sind. 
 
Hiernach nicht ordnungsgemäß zum Abholen bereit gestellte Abfallbehälter/-säcke wer-
den nicht geleert bzw. entsorgt. 

 
(3) Verunreinigungen der Standplätze infolge der aufgestellten Abfallbehälter/-säcke sind 

von dem Benutzer der Abfallentsorgungseinrichtung unverzüglich zu beseitigen. 
 
 
 

§ 13 
Benutzung der Abfallbehälter 

 
(1) Die Abfallbehälter werden von dem beauftragten Unternehmen gestellt und unterhalten. 

Sie bleiben Eigentum des Unternehmens. 
 
(2) Die Abfälle müssen in die von der Stadt gestellten Abfallbehälter oder die dafür zur Ver-

fügung gestellten Depotcontainer entsprechend deren Zweckbestimmung eingefüllt wer-
den. Abfälle dürfen nicht in einer anderen Weise zum Einsammeln bereitgestellt oder ne-
ben die Abfallbehälter oder Depotcontainer gelegt werden. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen Hausbe-

wohnern zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden können. 
 
(4) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, sie dürfen nur soweit gefüllt werden, 

dass sich der Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht in Abfallbehälter eingestampft, 
in ihnen verdichtet oder in ihnen verbrannt werden. Es ist nicht gestattet, brennende, glü-
hende oder heiße Abfälle in Abfallbehälter zu füllen. 
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(5) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfallbehälter oder 
das Sammelfahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, dürfen 
nicht in die Abfallbehälter und Abfallsäcke gefüllt werden. 

 
(6) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße Behandlung der Abfallbe-

hälter oder durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstände an den Sammelfahrzeu-
gen entstehen, richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften. 

 
(7) Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen Depotcontainer für Glas nur werktags in der 

Zeit von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr benutzt werden. 
 
(8) Die Abfallbesitzer/-erzeuger haben die Abfälle getrennt nach Bioabfällen, Glas, Altpapier, 

Verbundstoffen sowie Restmüll zu halten und wie folgt zur Einsammlung im Rahmen der 
Abfallentsorgung durch die Stadt bereitzustellen: 

 
a) Glas ist sortiert nach Weiß-, Braun- und Grünglas in die bereitgestellten  

Depotcontainer (Sammelcontainer) einzufüllen. 
 

b) Altpapier ist in den „blauen“ Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück 
des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem „blauen“ Abfallbehälter zur 
Abholung bereitzustellen. 

 
c) Bioabfälle sind in den „braunen“ Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem  

Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem Abfallbehälter 
zur Abholung bereitzustellen. 

 
d) Metalle, Kunststoffe, Verbundstoffe (insbesondere Verkaufsverpackungen aus 

diesen Materialien) sind in den gelben Sack einzufüllen, der dem Abfallbesitzer 
zur Verfügung gestellt wird und in diesem gelben Sack zur Abholung bereitzustel-
len. 

 
e) Korken sind in die bereitgestellten Sammelgefäße einzufüllen. 

 
f) Batterien sind in die bereitgestellten Sammelgefäße einzufüllen. 
 
g) Der verbleibende Restmüll ist in den „grauen“ Abfallbehälter einzufüllen, der auf 

dem Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem grauen 
Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen. In besonderen Bedarfsfällen, in de-
nen Familienmitglieder auf die Nutzung von Einwegwindeln angewiesen sind, er-
halten die Haushalte auf Anfrage Windelsäcke. 

 
 
 

§ 14 
Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft 

 
Die Eigentümer von bis zu drei Grundstücken, die nicht weiter als 50 m auseinander liegen, 
können auf Antrag gemeinsam eine Restmülltonne benutzen. Der Eigentümer des Grundstü-
ckes, auf dem die Tonne steht, erhält den Gebührenbescheid. Die Mitbenutzer werden vom 
Anschluss- und Benutzungszwang befreit. Entsprechendes gilt für die Biotonne und die Pa-
piertonne („blaue“ Tonne). 
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§ 15 
Häufigkeit und Zeit der Leerung 

 
(1) Restmüll wird alle 4 Wochen abgefahren. Daneben erfolgt die Windelabfuhr in Säcken 

alle 4 Wochen, jeweils 2 Wochen nach der Leerung der Restmüllgefäße. Steht an zwei 
aufeinanderfolgenden Terminen kein Windelsack zu Abholung bereit, wird die Abfuhr 
eingestellt. 

 
(2) Der Biotonneninhalt wird alle zwei Wochen abgefahren. 

(3) Pappe, Papier, Kartonagen („blaue“ Tonne) werden alle vier Wochen abgefahren. 

(4) Die 1.100 l Abfallbehälter für Restmüll werden abweichend von Abs. 1 wöchentlich, 
2-wöchentlich oder 4-wöchentlich abgefahren. 

 
(5) Soweit aus betrieblichen oder organisatorischen Gründen erforderlich, können die in Abs. 

1 - 4 getroffenen Abfuhrregelungen geändert werden. 

(6) Jede Änderung der bekannt gegebenen Abfuhrtermine sowie besondere Abfuhrtermine 
werden rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt gemacht. 

 
 
 

§ 16 
Sperrige Abfälle/Sperrmüll 

und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
 
(1) Sperrige Abfälle, die wegen ihres Umfanges oder ihres Gewichts nicht in die nach dieser 

Satzung zugelassenen Abfallbehälter eingefüllt werden können (Sperrmüll), werden auf 
Anforderungen des Anschlussberechtigten und jedes anderen Abfallbesitzer im Gebiet 
der Stadt von dem beauftragtem Unternehmen außerhalb der regelmäßigen Abfallent-
sorgung getrennt abgefahren. 

(2) Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind getrennt vom sonstigen Abfall, insbesondere 
Sperrmüll, zu einer von der Stadt benannten Sammelstelle zu bringen (Bringsystem). 
Folgende Sammelgruppen gem. ElektroG werden angenommen: 
a) Sammelgruppe 1 - Haushaltsgroßgeräte, automatische Ausgabegeräte 

als Ausnahme vom Bringsystem werden Haushaltsgroßgeräte auch nach Anmeldung 
abgeholt. 

b) Sammelgruppe 2 - Kühlgeräte, Geräte mit Flüssigkeiten 
c) Sammelgruppe 3 - Informations- und Telekommunikationsgeräte, Geräte der Unter-

haltungselektronik 
d) Sammelgruppe 4 - Gasentladungslampen (Leuchtstoffröhren) 
e) Sammelgruppe 5 - Haushaltskleingeräte, Beleuchtungskörper u. ä. 

 
 
 

§ 17 
Anmeldepflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt den erstmaligen Anfall von Abfällen, die vo-

raussichtlich Menge, die Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden Personen sowie je-
de wesentliche Veränderung der anfallenden Abfälle oder ihrer Menge oder der auf dem 
Grundstück wohnenden Personenzahl unverzüglich anzumelden. 
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(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl der bisherige als auch der neue 
Eigentümer verpflichtet, die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen. 

 
 
 

§ 18 
Auskunftspflicht, Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte oder der Abfallbesit-

zer/Abfallerzeuger sind verpflichtet, über § 17 hinaus alle für die Abfallentsorgung erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. 

(2) Die Stadt/der Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica erhebt, verarbeitet, nutzt und 
speichert nur die zur Sicherstellung ihrer Abfallbeseitigungspflicht gem. § 5 LAbfG und 
zur Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren erforderlichen personenbezogene Daten. 
Eine Übermittlung (Weitergabe) an Dritte ist zulässig, wenn die Stadt Porta Westfali-
ca/der Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica aufgrund einer Rechtsvorschrift dazu 
verpflichtet ist oder die betroffene Person eingewilligt hat. . 

 
(3) Den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt 

werden, ungehindert Zutritt zu Grundstücken zu gewähren, für die nach dieser Satzung 
Anschluss- und Benutzungszwang besteht. 

 
(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. 
 
(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Stadt ausgestellten Dienstausweis 

auszuweisen. 
 
 
 

§ 19 
Unterbrechung der Abfallentsorgung 

 
(1) Wird die Abfallbeseitigung infolge höherer Gewalt (z. B. Vereisung der Straßen und We-

ge oder starken Schneefall), durch Streik, Betriebsstörungen, betriebsnotwendige Arbei-
ten, behördliche Verfügungen oder Verlegung des Zeitpunktes der Abfallbeseitigung vo-
rübergehend eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so hat der an die 
Abfallbeseitigung Angeschlossene keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Ermäßigung 
der Gebühren. 

 
(2) Können die Abfälle aus einem der genannten Gründe nicht abgeholt werden, wird dieses 

sobald wie möglich nachgeholt. 
 
 
 

§ 20 
Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung, Anfall der Abfälle 

 
 
(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung be-

ginnt, wenn dem anschluss- und benutzungspflichtigen Grundstückseigentümer ein oder 
mehrere Abfallgefäße zur Verfügung gestellt worden sind oder ein oder mehrere Abfall-
gefäße anderweitig vorhanden sind und diese zur Abfallüberlassung bereitgestellt wer-
den und das an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene Grund-
stück mit Abfallfahrzeugen zur Entleerung dieser Abfallbehältnisse angefahren wird.  
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(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als angefallen, wenn die Voraussetzun-
gen des Abfallbegriffs gem. § 3 Abs. 1 KrW-/AbfG erstmals erfüllt sind. 

 
(3) Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu las-

sen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt. 
 
(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abholung bereitgestellte Abfälle zu 

durchsuchen oder wegzunehmen. 
 
 
 

§ 21 
Abfallentsorgungsgebühren 

 
Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt Porta Westfalica 
und die sonstige Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch die Stadt werden Abfallent-
sorgungsgebühren nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung für die kom-
munale Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt Porta Westfalica erhoben. 
 
 
 

§ 22 
Andere Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflich-
ten gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige Nut-
zungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher sowie alle 
sonstigen zum Besitz eines Grundstückes dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigentümer 
werden von ihren Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass neben ihnen andere An-
schluss- und Benutzungsberechtigte vorhanden sind. 
 
 
 

§ 23 
Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftska-
taster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung jeder zu-
sammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
 
 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt ord-

nungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er 
 

a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle der Stadt zum Einsammeln oder 
Befördern überlässt. 

 
b) von der Stadt bestimmte Abfallbehälter und Abfallsäcke zum Einfüllen von Abfällen 

nicht benutzt und damit dem Anschluss- und Benutzungszwang in § 6 zuwider han-
delt. 

 
c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder Abfallsäcke entgegen § 13 Abs. 8 

dieser Satzung mit anderen Abfällen füllt. 
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d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben in § 13 Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5 und 

Abs. 8 dieser Satzung befüllt. 
 

e) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen gem. § 17 die-
ser Satzung nicht unverzüglich anmeldet. 

 
f) anfallende Abfälle entgegen § 20 Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs. 4 dieser Satzung unbefugt 

durchsucht oder wegnimmt. 
 

g) pflanzliche Abfälle verbrennt. 
 

h) die Abfallentsorgungseinrichtungen der Stadt in Anspruch nimmt, ohne für diese Ent-
sorgung Gebühren (z. B. als Nichteinwohner) direkt oder indirekt (z. B. Mieter) zu 
zahlen. 

 
i) Abfälle, für deren Entsorgung eine andere Körperschaft oder Einrichtung zuständig 

ist, in die Stadt bringt und hier der städtischen Abfallentsorgungseinrichtung über-
lässt. 

 
j) außerhalb der dafür vorgesehenen oder abgetrennten Flächen oder außerhalb der 

vorgesehenen Zeiten Abfälle ablagert. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden, 

soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße vorsehen. 
 
 
 
 

§ 25 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Die 4. Änderungsatzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die durch sie ersetzten Regelungen außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Porta Westfalica wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Porta Westfalica vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
 
Porta Westfalica, 14.12.2010 
 
Gez. 
 
Böhme 
Bürgermeister 


